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Änderung wird vom Generalsekretär allen Teilnehmerstaa
ten zur Zustimmung vorgelegt.

2. Eine gemäß Absatz 1 dieses Artikels angenommene Än
derung tritt in Kraft, wenn zwei Drittel der Teilnehmerstaa
ten dieser Konvention dem Generalsekretär der Vereinten 
Nationen mitgeteilt haben, daß sie der Änderung entspre
chend den in ihrer jeweiligen Verfassung vorgesehenen Ver
fahren zugestimmt haben.

3. Wenn Änderungen in Kraft treten, sind sie verbindlich 
für die Teilnehmerstaaten, die sie angenommen haben, wobei 
andere Teilnehmerstaaten noch an die Festlegungen dieser 
Konvention und alle von ihnen früher angenommenen Än
derungen gebunden sind.

Artikel 30

1. Jeder Streit zwischen zwei oder mehreren Teilnehmer
staaten hinsichtlich der Auslegung oder Anwendung dieser 
Konvention, der nicht auf dem Verhandlungswege beigelegt 
werden kann, wird auf Ersuchen eines der Staaten einem 
Schiedsverfahren unterzogen. Haben sich die Parteien inner
halb von sechs Monaten nach dem Datum des Schiedsersu- 
chens nicht auf die Organisierung des Schiedsverfahrens eini
gen können, kann jede dieser Parteien den Streit durch An
trag an den Internationalen Gerichtshof in Übereinstimmung 
mit dem Statut des Gerichts verweisen.

2. Jeder Staat kann zum Zeitpunkt der Unterzeichnung oder 
Ratifizierung dieser Konvention oder seines Beitritts dazu 
erklären, daß er sich nicht durch Absatz 1 dieses Artikels ge
bunden fühlt. Die anderen Teilnehmerstaaten sind hinsicht
lich des Teilnehmerstaates, der einen solchen Vorbehalt er
klärt hat, nicht durch Absatz 1 dieses Artikels gebunden.

3. Ein Teilnehmerstaat, der gemäß Absatz 2 dieses Artikels 
einen Vorbehalt erklärt hat, kann diesen jederzeit durch Mit
teilung an den Generalsekretär der Vereinten Nationen zu
rückziehen.

Artikel 31

1. Jeder Teilnehmerstaat kann diese Konvention durch 
schriftliche Mitteilung an den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr nach dem 
Datum des Empfangs der Mitteilung durch den Generalsekre
tär wirksam.

2. Eine solche Kündigung hat nicht zur Wirkung, als ent
binde sie den Teilnehmerstaat von seinen Verpflichtungen aus 
dieser Konvention hinsichtlich jeder Handlung oder Unterlas
sung, die vor dem Tage, an dem die Kündigung wirksam 
wird, geschehen ist, und sie beeinträchtigt auch in keiner 
Weise die weitere Behandlung von Fragen, mit denen sich das 
Komitee bereits vor dem Tage, an dem die Kündigung wirk
sam wird, befaßt hatte.

3. Nach dem Tage, an dem die Kündigung durch einen 
Teilnehmerstaat wirksam wird, beginnt das Komitee keine 
Erörterung einer neuen Angelegenheit bezüglich dieses 
Staates.

Artikel 32

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen setzt alle Mit
gliedstaaten der Vereinten Nationen und alle Staaten, die 
diese Konvention unterzeichnet haben oder ihr beigetreten 
sind, über folgendes in Kenntnis:

a) Unterzeichnungen, Ratifikationen und Beitritte gemäß 
Artikel 25 und 26;

b) den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Konvention ge
mäß Artikel 27 und den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
von Änderungen gemäß Artikel 29;

c) Kündigungen gemäß Artikel 31.

Artikel 33

1. Diese Konvention, deren arabischer, chinesischer, engli
scher, französischer, russischer und spanischer Text gleicher
maßen authentisch ist, wird beim Generalsekretär der Verein
ten Nationen hinterlegt.

2. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen übermittelt 
allen Staaten beglaubigte Abschriften dieser Konvention.

• Convention
against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment

The States Parties to this Convention,

Considering that, in accordance with the principles pro
claimed in the Charter of the United Nations, recognition of 
the equal and inalienable rights of all members of the human 
family is the foundation of freedom, justice and peace in the 
world,

Recognizing that those rights derive from the inherent 
dignity of the human person,

Considering the obligation of States under the Charter, in 
particular Article 55, to promote universal respect for, and 
observance of, human rights and fundamental freedoms,

Having regard to article 5 of the Universal Declaration of 
Human Rights and article 7 of the International Covenant 
on Civil and Political Rights, both of which provide that no 
one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or de
grading treatment or punishment,

Having regard also to the Declaration on the Protection of 
All Persons from Being Subjected to Torture and Other 
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
adopted by the General Assembly on 9 December 1975,

Desiring to make more effective the struggle against tor
ture and other cruel, inhuman or degrading treatment or pun
ishment throughout the world,

Have agreed as follows:

PARTI

Article 1

1. For the purposes of this Convention, the term “torture” 
means any act by which severe pain or suffering, whether 
physical or mental, is intentionally inflicted on a person- for 
such purposes as obtaining from him or a third person in
formation or a confession, punishing him for an act he or a 
third person has committed or is suspected of having com
mitted, or intimidating or coercing him or a third persqn, or 
for any reason based on discrimination of any kind, when 
such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of 
or with the consent or acquiescence of a public official or 
other person acting in an official capacity. It does not include


